
 

 

 

 Le Locle/Röthenbach i.E., 24.11.2016 

 

 

 

An die Aussteller der Nationale 2016 in Martigny 

 

Aus bekanntlichen Gründen musste die Nationale Geflügelausstellung in Martigny abgesagt werden. 

Wir bedauern dies, befolgen im Interesse der Rassegeflügelzucht die Verordnung des BLV. 

Im Reglement für nationale Geflügelausstellung 06 steht unter Artikel: 

 

IV. Schlussbestimmungen 
 

Art. 13 Verbindlichkeit 

2 Bei einer Absage der Ausstellung infolge höherer Gewalt wird das Standgeld zurückerstattet, 
abzüglich eines prozentualen Anteils an die entstandenen Kosten. 

 

An der Vorstandssitzung von Rassegeflügel Schweiz vom Mittwoch, 23. November in Zofingen 

wurde beschlossen, dass der Aussteller sein bezahltes Standgeld abzüglich CHF 20.- 

Unkostenbeitrag zurückerstattet erhält.  

Bis allerspätestens Montag, 28. November erhält jeder Aussteller ein Schreiben mit weiteren 

Informationen über die Rückzahlung des anteilmässigen Standgeldes, den Solidaritätsanlass vom 

17./18. Dezember in Martigny und den Ausstellungspreises. 

 

Rassegeflügel Schweiz bedankt sich für das Verständnis und die Geduld. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

Jean-Maurice Tièche  Gabi Maurer 

Präsident  Sekretärin 

 


